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§ 18 Sbg. NPG § 18
 Sbg. NPG - Salzburger Nationalparkgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2025

Die Nationalparkbehörde hat sich nach der Ausführung des Vorhabens zu überzeugen, ob dieses bescheidgemäß

erfolgt ist. Dabei können bloß geringfügige Abweichungen von der bescheidgemäßen Ausführung nachträglich zur

Kenntnis genommen werden.

In Kraft seit 01.02.2015 bis 31.12.9999
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